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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Aufzeich-
nungsträger zur Aufzeichnung von Daten, zur Auf-
zeichnung von Daten auf einem Datenaufzeich-
nungsträger (auf dem Daten aufgezeichnet werden, 
aufgezeichnet werden können oder aufgezeichnet 
sind) und zur Wiedergabe von Daten von einem Da-
tenaufzeichnungsträger.

[0002] Von Datenaufzeichnungsträgern zur Auf-
zeichnung eines Datensignals, wie von Audiodaten, 
Videodaten oder verschiedenen Arten von Daten, ist 
ein Aufzeichnungsträger zur optischen Aufzeichnung 
eines derartigen Datensignals weltweit populär ge-
worden. Der optische Aufzeichnungsträger kann eine 
sogenannte Compact-Disk für Musik oder eine 
CD-ROM, das ist eine von der CD für Musik in eine 
CD für Daten umgesetzte Version, umfassen.

[0003] Gleichzeitig mit der weltweiten Verbreitung 
der CD und der CD-ROM ist wahrscheinlich eine 
Menge von Raubeditionen von Original-Aufzeich-
nungsträgern rund um die Welt im Umlauf. Von die-
sen Raubeditionen sind einige bösartige Editionen 
ermittelt worden. Eine bösartige Edition wird bei-
spielsweise dadurch erzeugt, dass eine Schutz-
schicht von einer Compact-Disk abgelöst wird, so 
dass eine Aluminiumschicht (das ist die Schicht, in 
der Pits gebildet sind) nach außen freigelegt werden 
kann, dass eine Überzugsschicht auf die Aluminium-
schicht aufgebracht wird und dass die Überzugs-
schicht zum Reproduzieren von vielen Duplikaten 
wiederholt gestempelt wird. Es ist ziemlich schwierig, 
die Original-Edition gegen diese bösartige Art zu 
schützen.

[0004] Als ein Verfahren zur Verhinderung eines ille-
galen Kopierens einer Original-Compact-Disk, wie es 
in der veröffentlichten japanischen Patentanmel-
dung, JP-A-95-182 766 angegeben ist, ist ein Verfah-
ren vorgeschlagen worden, gemäß dem auf der 
Compact-Disk Geheimdaten aufgezeichnet werden, 
die ein Kopieren sperren. Dieses Verfahren ist für das 
oben angegebene physikalische illegale Kopieren 
nicht so effektiv.

[0005] Darüber hinaus ist das zuvor erwähnte Pro-
blem ziemlich ernsthaft bei einer digitalen Video-Disk 
(DVD), das ist ein Datenaufzeichnungsträger, der so-
genannten nächsten Generation.

[0006] Die jeweiligen verschiedenen Aspekte der 
Erfindung sind in den jeweiligen unabhängigen Pa-
tentansprüchen zum Ausdruck gebracht bzw. erfasst.

[0007] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird ein 
Aufzeichnungsträger, wie er im Anspruch 1 festgelegt 
ist, bereitgestellt, um Daten auf einem Datenauf-
zeichnungsträger aufzuzeichnen, der zumindest zwei 

Aufzeichnungsschichten aufweist. Auf einer Auf-
zeichnungsschicht werden bzw. sind verschlüsselte 
Inhaltsdaten aufgezeichnet. Auf der anderen Auf-
zeichnungsschicht wird zumindest ein Teil von 
Schlüsseldaten zur Lösung der Verschlüsselung der 
verschlüsselten Daten aufgezeichnet.

[0008] Ferner werden ein Verfahren zur Aufzeich-
nung von Daten, wie im Anspruch 5 festgelegt, ein 
Verfahren zur Wiedergewinnung von Daten, wie im 
Anspruch 9 festgelegt, eine Vorrichtung zum Lesen 
von Daten, wie im Anspruch 14 festgelegt, und eine 
Vorrichtung zur Wiedergewinnung von Daten, wie im 
Anspruch 18 festgelegt, bereitgestellt.

[0009] Unter Bezugnahme auf die beigefügten 
Zeichnungen wird die Erfindung nunmehr anhand ei-
nes veranschaulichenden und nicht beschränkenden 
Beispiels weiter beschrieben. In den Zeichnungen 
zeigen

[0010] Fig. 1 eine Ansicht zur Erläuterung unter 
Veranschaulichung von verschlüsselten Daten, Ver-
schlüsselungs-Schlüsseldaten und einer optischen 
Disk zur Aufzeichnung dieser Daten gemäß einer 
Ausführungsform der Erfindung,

[0011] Fig. 2 eine Ansicht zur Erläuterung unter 
Veranschaulichung einer Anordnung zum Lesen der 
verschlüsselten Daten und der Verschlüsse-
lungs-Schlüsseldaten von einer optischen Disk und 
zum Decodieren der verschlüsselten Daten gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung,

[0012] Fig. 3 ein Fluss- bzw. Ablaufdiagramm, wel-
ches einen Fluss von Daten von einer optischen Disk 
zu einem Wiedergabeprozess gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung veranschaulicht,

[0013] Fig. 4 eine Ansicht zur Erläuterung unter 
Veranschaulichung einer Anordnung einer optischen 
Disk gemäß einer Ausführungsform der Erfindung,

[0014] Fig. 5 eine Ansicht zur Erläuterung unter 
Veranschaulichung eines Formats von Aufzeich-
nungs-Inhaltsdaten über bzw. in ersten und zweiten 
Aufzeichnungsschichten, und

[0015] Fig. 6 ein Schaltungsdiagramm, welches ei-
nen schematischen Aufbau einer Wiedergabevor-
richtung zur Wiedergabe der optischen Disk gemäß
der Ausführungsform der Erfindung veranschaulicht.

[0016] Nunmehr werden unter Bezugnahme auf die 
Zeichnungen bevorzugte Ausführungsformen der Er-
findung beschrieben.

[0017] Zunächst wird die Beschreibung auf die Ver-
wendung einer optischen Disk gerichtet, die zwei Auf-
zeichnungsschichten mit entsprechenden Lesefor-
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maten als Datenaufzeichnungsträger aufweist (auf 
dem aufgezeichnet wird, auf dem aufgezeichnet wer-
den kann oder auf dem aufgezeichnet ist).

[0018] Bei dieser Ausführungsform ist, wie in Fig. 1
gezeigt, eine optische Disk D gebildet, die eine 
Grundplatte B, erste und zweite Aufzeichnungs-
schichten L1 und L2, welche aufeinanderfolgend auf 
der Platte B geschichtet sind, und eine transparente 
Schutzschicht P aufweist, die auf der Oberseite der 
Aufzeichnungsschichten gebildet ist. Als Beispiel 
sind verschlüsselte Daten in bzw. auf der ersten Auf-
zeichnungsschicht L1 aufgezeichnet. Schlüsseldaten 
(als „Verschlüsselungs-Schlüsseldaten" bezeichnet) 
zur Lösung der Verschlüsselung („Decodierung" ge-
nannt) der verschlüsselten Daten sind in bzw. auf der 
zweiten Aufzeichnungsschicht L2 aufgezeichnet. Die 
in bzw. auf der ersten Aufzeichnungsschicht L1 der 
optischen Disk D aufzuzeichnenden verschlüsselten 
Daten sind Inhaltsdaten (das heißt, aufzuzeichnende 
Daten), die durch eine Verschlüsselungs-Schaltung 3
anhand der Verschlüsselungs-Schlüsseldaten ver-
schlüsselt werden. Außerdem ist für die verschlüssel-
ten Daten und die Verschlüsselungs-Schlüsseldaten 
eine Aufzeichnungseinheit 5, wie eine Licht-Abtast-
vorrichtung vorgesehen. Danach werden die ver-
schlüsselten Daten und die Verschlüsse-
lungs-Schlüsseldaten auf jeder der ersten Aufzeich-
nungsschicht L1 und der zweiten Aufzeichnungs-
schicht L2 durch Ändern eines Brennpunkts bzw. Fo-
kus der Lichtabtastvorrichtung aufgezeichnet. Ferner 
wird die Information, die angibt, ob die Verschlüsse-
lungs-Schlüsseldaten auf der zweiten Aufzeich-
nungsschicht L2 der optischen Disk D aufgezeichnet 
sind oder nicht, in der Inhaltstabelle TOC der ersten 
Aufzeichnungsschicht L1 der optischen Disk D aufge-
zeichnet. Der TOC-Bereich wird später im Einzelnen 
beschrieben.

[0019] Wenn andererseits die optische Disk D wie-
dergegeben wird, wie dies in Fig. 2 veranschaulicht 
ist, werden die in bzw. auf der ersten Aufzeichnungs-
schicht L1 aufgezeichneten verschlüsselten Daten 
und die in bzw. auf der zweiten Aufzeichnungsschicht 
L2 aufgezeichneten Verschlüsselungs-Schlüsselda-
ten mittels einer Wiedergabeeinheit, wie einer 
Lichtabtastvorrichtung, durch Ändern eines Brenn-
punkts der betreffenden Lichtabtastvorrichtung von 
der optischen Disk D gelesen. Die gelesenen Daten 
werden zu einer Decodierungsschaltung 4 hin über-
tragen, in der die verschlüsselten Daten anhand der 
Verschlüsselungs-Schlüsseldaten decodiert werden. 
Die decodierten Daten sind die Inhaltsdaten, die von 
der optischen Disk D wiedergegeben sind. Genauer 
gesagt arbeitet die Decodierungsschaltung 4 so, 
dass die Decodierungs-Schlüsseldaten auf der 
Grundlage der Verschlüsselungs-Schlüsseldaten er-
zeugt werden und dass die verschlüsselten Daten auf 
der Grundlage dieser Decodierungs-Schlüsseldaten 
decodiert werden.

[0020] Darüber hinaus zeigen die Fig. 1 und Fig. 2
eine Mehrzahl von Aufzeichnungsschichten, mit de-
nen eine Seite der optischen Disk D beschichtet ist. 
Mit den Aufzeichnungsschichten können beide Sei-
ten der optischen Disk D beschichtet sein.

[0021] Der Ablauf der Prozesse bei der Wiedergabe 
der Daten von der optischen Disk D ist in Fig. 3 ver-
anschaulicht. Die optische Disk D enthält, wie in 
Fig. 4 gezeigt, ein Mittelloch 102 in der Mitte der 
Disk, einen Einführungsbereich 103, der einem In-
haltstabellenbereich TOC entspricht, welcher als Pro-
grammverwaltungsbereich dient, einen Datenbereich 
104 für die Aufzeichnung von Daten und einen Aus-
führungs- bzw. Ausleitbereich 105, der dem Datenab-
schlussbereich entspricht. Die betreffenden Bereiche 
sind in der beschriebenen Reihenfolge vom Innen-
umfang zum Außenumfang angeordnet. Als Beispiel 
ist in dem am innersten Umfang der ersten Aufzeich-
nungsschicht L1 der optischen Disk D liegenden 
TOC-Bereich die Information aufgezeichnet, welche 
angibt, ob die Verschlüsselungs-Schlüsseldaten in 
bzw. auf der zweiten Aufzeichnungsschicht L2 aufge-
zeichnet sind oder nicht.

[0022] Wie in Fig. 3 veranschaulicht, wird beim 
Schritt S1 ein Prozess ausgeführt, um die im 
TOC-Bereich der ersten Aufzeichnungsschicht L1, 
das ist die erste Schicht der optischen Disk D, aufge-
zeichnete Information zu lesen.

[0023] Sodann wird beim Schritt S2 auf der Grund-
lage der in dem TOC-Bereich aufgezeichneten Infor-
mation bestimmt, ob die Verschlüsselungs-Schlüs-
seldaten in bzw. auf der zweiten Schicht der opti-
schen Disk D, das ist die zweite Aufzeichnungs-
schicht L2, aufgezeichnet sind oder nicht. Falls die 
betreffenden Daten beim Schritt S2 nicht aufgezeich-
net sind, geht die Operation weiter zu einem Schritt 
S6. Falls keine Verschlüsselungs-Schlüsseldaten 
beim Schritt S2 als aufgezeichnet bestimmt werden, 
bedeutet dies, dass es sich bei den in bzw. auf der 
ersten Aufzeichnungsschicht L1 aufgezeichneten Da-
ten um Daten handelt, die nicht verschlüsselt sind. 
Folglich werden beim Schritt S6 die Daten von der 
ersten Schicht L1 so gelesen, wie sie sind. Wenn 
demgegenüber beim Schritt S2 bezüglich der Ver-
schlüsselungs-Schlüsselinformation bestimmt wird, 
dass sie in bzw. auf der zweiten Aufzeichnungs-
schicht L2 aufgezeichnet ist, geht die Operation wei-
ter zu einem Schritt S3.

[0024] Beim Schritt S3 werden die Verschlüsse-
lungs-Schlüsseldaten von der zweiten Aufzeich-
nungsschicht L2 gelesen. Beim nächsten Schritt. S4 
werden die verschlüsselten Daten von der ersten 
Aufzeichnungsschicht L1 gelesen.

[0025] Beim nachsten Schritt S5 werden auf der 
Grundlage der von der zweiten Aufzeichnungs-
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schicht L2 gelesenen Verschlüsselungs-Schlüsaelda-
ten die von der ersten Aufzeichnungsschicht L1 gele-
senen verschlüsselten Daten decodiert.

[0026] Wie oben erwähnt, sind gemäß dieser Aus-
führungsform die verschlüsselten Daten in bzw. auf 
der ersten Aufzeichnungsschicht L1 der optischen 
Disk D aufgezeichnet. Die Verschlüsselungs-Schlüs-
seldaten sind in bzw. auf der zweiten Aufzeichnungs-
schicht L2 aufgezeichnet, die von der ersten Auf-
zeichnungsschicht L1 verschieden ist. Sogar dann, 
wenn eine Raubedition der Original-Disk durch Ablö-
sen der Schutzschicht P und dergleichen von der ers-
ten Aufzeichnungsschicht L1 zum Freilegen der be-
treffenden Schicht L1, durch Überziehen mittels einer 
Schicht, wie dem Aufbringen eines Überzugs auf die 
erste Aufzeichnungsschicht L1 erzeugt sein mag, ist 
die Wiedergabe der Verschlüsselungs-Schlüsselda-
ten, die in bzw. auf der zweiten Aufzeichnungsschicht 
L2 aufgezeichnet sind, nicht so leicht gemacht. Au-
ßerdem ist es schwierig, die erste Aufzeichnungs-
schicht L1 von der zweiten Aufzeichnungsschicht L2

der optischen Disk D abzulösen. Auf der optischen 
Disk D gemäß dieser Ausführungsform ist folglich 
eine Wiedergabe der Original-Daten von den in bzw. 
auf der ersten Aufzeichnungsschicht L1 aufgezeich-
neten verschlüsselten Daten nicht gestattet.

[0027] Bei der vorstehenden Ausführungsform ist 
die Beschreibung auf die optische Disk D gerichtet 
worden, die die ersten und zweiten Aufzeichnungs-
schichten L1 und L2 für zwei Aufzeichnungsformate 
aufweist. Überdies können die Aufzeichnungsberei-
che für diese beiden Aufzeichnungsformate eine 
Kombination aus einem magneto-optischen Auf-
zeichnungsbereich und einem Aufzeichnungsbereich 
von Pit-Typ, eine Kombination eines phasenvariablen 
Aufzeichnungsbereichs und eines Aufzeichnungsbe-
reichs vom Pit-Typ, eine Kombination aus einem Auf-
zeichnungsbereich eines organischen Farbstofftyps 
und eines Aufzeichnungsbereichs vom Pit-Typ oder 
ein Aufzeichnungsträger zur Aufzeichnung von Da-
ten mittels eines Ultraviolett-Laserstrahls und eines 
Aufzeichnungsbereichs vom Pit-Typ sein. Bei diesen 
Kombinationen sind die verschlüsselten Daten im 
Aufzeichnungsbereich vom Pit-Typ aufgezeichnet, 
und die Verschlüsselungs-Schlüsseldaten sind bzw. 
werden im magnetooptischen Aufzeichnungsbereich, 
im phasenvariablen Aufzeichnungsbereich, im Auf-
zeichnungsbereich vom organischen Farbstofftyp 
oder im Aufzeichnungsbereich zur Aufzeichnung mit-
tels des Ultraviolett-Laserstrahls aufgezeichnet. Dar-
über hinaus ist es als weitere Kombination der Auf-
zeichnungsträger für die beiden Aufzeichnungsfor-
mate möglich, eine Kombination aus einem Aufzeich-
nungsbereich, dessen Gruppen auf der Disk variabel 
gestaltet sind, das ist ein Aufzeichnungsbereich vom 
so genannten Wobbel-Typ, und einem der oben er-
wähnten Aufzeichnungsbereiche auszuwählen, wie 
einen Aufzeichnungsbereich vom Pit-Typ, einen ma-

gneto-optischen Aufzeichnungsbereich, einen Auf-
zeichnungsbereich vom phasenvariablen Typ und ei-
nen Aufzeichnungsbereich vom organischen Farb-
stofftyp. Bei dieser Kombination können die Ver-
schlüsselungs-Schlüsseldaten beispielsweise im 
Aufzeichnungsbereich des Wobbel-Typs aufgezeich-
net werden bzw. sein.

[0028] Wie oben beschrieben, kann in dem Fall, 
dass einer der beiden Aufzeichnungsbereiche der 
Bereich vom Pit-Typ ist, dessen Daten leichter wie-
dergegeben werden können als von den Bereichen 
eines anderen Typs, der andere Aufzeichnungsbe-
reich der magneto-optische Bereich, der Bereich vom 
phasenvariablen Typ, der Bereich vom organischen 
Farbstofftyp oder der Bereich zur Aufzeichnung von 
Daten mittels eines Ultraviolett-Laserstrahls sein; von 
jedem dieser Bereiche ist es schwierig, die aufge-
zeichneten Daten wiederzugeben. Bei dieser Kombi-
nation ist es beispielsweise sogar dann, wenn eine 
Raubedition der Original-Disk durch Ablösen der 
Schutzschicht P von dem Aufzeichnungsbereich zur 
Freilegung des betreffenden Aufzeichnungsbereichs 
und durch Aufbringung einer Überzugsschicht auf 
dem Aufzeichnungsbereich vom Pit-Typ erzeugt sein 
kann, ziemlich schwierig, den anderen Aufzeich-
nungsbereich wiederzugeben. Dies bedeutet, dass 
keine Wiedergabe von Original-Daten von der opti-
schen Disk zugelassen ist.

[0029] Die oben angegebene Datenaufzeichnung 
mittels eines Ultraviolett-Laserstrahls arbeitet wie 
folgt: Ein geeigneter Ultraviolett-Laserstrahl zum Be-
arbeiten eines Materials der optischen Disk wird auf 
eine Platte der optischen Disk abgegeben, die aus 
Polycarbonat oder Acryl besteht. In dem Bereich, auf 
den der Ultraviolett-Laserstrahlfleck auftrifft, findet 
eine Ablösung statt. Die Ablösung führt zu einem 
Aushöhlen der getroffenen Bereiche und dadurch zur 
Bildung von Pits in bzw. auf der Platte. Folglich kann 
der Datenaufzeichnungsbereich mit dem Ultravio-
lett-Laserstrahl in einem Bereich mit Ausnahme des 
durch Pits gebildeten Aufzeichnungsbereichs für die 
Inhaltsdaten gebildet sein. Wie oben angedeutet, ist 
mit Rücksicht darauf, dass die Verschlüsse-
lungs-Schlüsseldaten in dem von dem Original-Auf-
zeichnungsbereich verschiedenen Bereich gebildet 
sein können, die Vervielfachung der Daten im We-
sentlichen unmöglich gemacht. Ferner dient das Po-
lycarbonat dazu, einen Strahl mit einer Wellenlänge 
von etwa 290nm oder weniger zu absorbieren. Das 
Acryl dient dazu, einen Strahl mit einer Wellenlänge 
von etwa 350nm oder weniger zu absorbieren. Der 
Ultraviolett-Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 
190nm oder weniger wird von der Luft absorbiert. Im 
Lichte dieser Eigenschaften wird zum Auflösen der 
Platte der optischen Disk durch Licht empfohlen, 
dass der Ultraviolett-Laserstrahl eine Wellenlänge 
von 190 bis 370nm besitzt.
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[0030] Bei den vorstehenden Ausführungsformen 
sind die gesamten Verschlüsselungs-Schlüsseldaten 
nicht notwendigerweise in bzw. auf der optischen 
Disk aufgezeichnet. Es ist möglich, dass beispiels-
weise lediglich ein Teil der Verschlüsselungs-Schlüs-
seldaten aufgezeichnet wird bzw. ist und dass der üb-
rige Teil von einer externen Eingabeeinheit her einge-
geben werden kann.

[0031] Anschließend erhält das Paar von Aufzeich-
nungsformaten ein Pit-bildendes Format als ein Auf-
zeichnungsformat und eine Markierung auf der Disk 
mittels eines eine hohe Ausgangsleistung abgeben-
den Lasers als dem anderen Format. Bei diesem 
Paar werden bzw. sind die verschlüsselten Daten in 
dem Pitbildenden Aufzeichnungsbereich aufgezeich-
net, während die Verschlüsselungs-Schlüsseldaten, 
bestehend aus alphanumerischen Codes (so ge-
nannten SID-Codes) beispielsweise im inneren Um-
fangsbereich der optischen Disk durch Abgabe des 
eine hohe Ausgangsleistung aufweisenden Laser-
strahls an die optische Disk markiert sind. Falls die 
Daten, die mittels einer Lichtabtastvorrichtung zu le-
sen nicht erlaubt ist, als Verschlüsselungs-Schlüssel-
daten benutzt werden, werden die Verschlüsse-
lungs-Schlüsseldaten, bestehend aus alphanumeri-
schen Codes, in die Wiedergabevorrichtung für die 
optische Disk durch die Einwirkung einer externen 
Eingabeeinheit, wie einer Tastatur, eingegeben. Die 
Wiedergabevorrichtung für die optische Disk arbeitet 
so, dass die verschlüsselten Daten auf der Grundla-
ge der von der externen Eingabeeinheit her eingege-
benen Verschlüsselungs-Schlüsseldaten decodiert 
werden. Im oben angegebenen Fall können sogar 
dann, wenn die in bzw. auf dem durch Pits gebildeten 
Aufzeichnungsbereich aufgezeichneten Daten wie-
dergegeben werden, keine Original-Daten von der 
optischen Disk wiedergegeben werden, solange 
nicht die aus alphanumerischen Codes bestehenden 
Verschlüsselungs-Schlüsseldaten von der externen 
Eingabeeinheit eingegeben werden.

[0032] In dem Fall, dass die optische Disk D die vor-
stehenden ersten und zweiten Aufzeichnungsschich-
ten L1 und L2 als Aufzeichnungsbereiche für die bei-
den Aufzeichnungsformate enthält, wie dies in Fig. 5
veranschaulicht ist, werden bzw. sind die Daten ab-
wechselnd in bzw. auf den ersten und zweiten Auf-
zeichnungsschichten L1 und L2 aufgezeichnet, um 
eine korrekte Vervielfachung der Daten zu verhin-
dern. Dies heißt, dass im Falle der in Fig. 5 veran-
schaulichten Aufzeichnung dann, wenn eine Raube-
dition der Original-Disk durch Ablösen der Schutz-
schicht P von der ersten Aufzeichnungsschicht L1 zur 
Freilegung der betreffenden Schicht L1 erzeugt wird, 
die Wiedergabe der Daten, die in bzw. auf der Schicht 
L2 aufgezeichnet sind, im Wesentlichen unmöglich 
gemacht ist. Folglich wird bzw. ist eine Wiedergabe 
der in bzw. auf der optischen Disk D aufgezeichneten 
Daten nicht zugelassen. Dies bedeutet, dass die 

Raubedition der Original-Disk nicht einfach erstellt 
werden kann. Die Daten, die abwechselnd auf der 
ersten und zweiten Aufzeichnungsschicht L1 und L2

aufzuzeichnen sind, können alle 1 Bit oder alle meh-
rere Bits, größer als 1 Bit, aufgezeichnet sein.

[0033] Die abwechselnd auf den ersten und zweiten 
Aufzeichnungsschichten L1 und L2 aufgezeichneten 
Daten sind nicht notwendigerweise verschlüsselt. 
Wenn die Daten von der optischen Disk wiedergege-
ben werden, wird die Operation zum Lesen der ab-
wechselnd auf den ersten und zweiten Aufzeich-
nungsschichten L1 und L2 aufgezeichneten Daten 
ausgeführt, und die auf der ersten Schicht L1 aufge-
zeichneten Daten sowie die auf der zweiten Aufzeich-
nungsschicht L2 aufgezeichneten Daten werden mit-
einander zum Zusammensetzen der Original-Daten 
kombiniert. Ob die optische Disk das Aufzeichnungs-
format verwendet, wie es in Fig. 5 gezeigt ist, oder 
nicht, wird dadurch bestimmt, dass im TOC-Bereich 
der ersten Schicht L1 die Information aufgezeichnet 
wird bzw. ist, welche die Nutzung des Aufzeichnungs-
formats, wie in Fig. 5 gezeigt, in derselben Weise an-
gibt wie bei der ersten Ausführungsform. Wenn die 
Daten von der optischen Disk wiedergegeben wer-
den, werden die in bzw. auf den ersten und zweiten 
Schichten L1 und L2 aufgezeichneten Daten entspre-
chend der im TOC-Bereich aufgezeichneten Informa-
tion gelesen. Sodann werden die in bzw. auf der ers-
ten Schicht L1 aufgezeichneten Daten und die in bzw. 
auf der zweiten Schicht L2 aufgezeichneten Daten 
miteinander kombiniert, um die Original-Daten zu bil-
den.

[0034] Die abwechselnde Wiedergabe der Daten 
von den ersten und zweiten Schichten L1 und L2 ist im 
Lichte der Leistung der gegenwärtigen Lichtabtast-
vorrichtung ziemlich schwierig gemacht. Tatsächlich 
wird die Wiedergabeoperation infolgedessen ausge-
führt, um einen Teil der in bzw. auf der ersten Schicht 
L1 aufgezeichneten Daten über eine bestimmte Län-
ge (beispielsweise einen Sektor) zu lesen, den Teil 
der Daten in einem Speicher zu speichern, den in der 
zweiten Schicht L2 aufgezeichneten Teil von Daten in 
einer bestimmten Länge (beispielsweise einen Sek-
tor) zu lesen, den Teil der Daten in einem Speicher zu 
speichern und abwechselnd die in diesen Speichern 
gespeicherten Daten zu lesen und beide Teile von 
Daten miteinander zusammenzusetzen, um die Ori-
ginal-Daten wiederzugeben.

[0035] Die Kombination aus den verschlüsselten 
Daten und den Verschlüsselungs-Schlüsseldaten 
kann in jeder Datei, beispielsweise als Programmda-
ten, festgelegt sein. In diesem Fall ist es jedoch not-
wendig, die Identifizierungsinformation für die jeweili-
ge Datei aufzuzeichnen. Diese Abwandlung der 
Kombination der beiden Daten ermöglicht es, die Wir-
kung hinsichtlich der Verhinderung der Wiedergabe 
der Original-Daten zu steigern.
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[0036] Anschließend wird die Beschreibung unter 
Bezugnahme auf Fig. 6 auf einen schematischen 
Aufbau der Wiedergabevorrichtung zur Wiedergabe 
der optischen Disk D gerichtet, die in den vorstehen-
den Ausführungen enthalten ist.

[0037] Zunächst richtet sich die Beschreibung auf 
die Operation, die im Falle der Aufzeichnung der ver-
schlüsselten Daten und der Verschlüsse-
lungs-Schlüsseldaten auf der optischen Disk D aus-
geführt wird. Der Ablauf einer grundsätzlichen Ope-
ration ist derselbe wie er dem in Fig. 3 gezeigten 
Fluss- bzw. Ablaufdiagramm zu entnehmen ist.

[0038] Wie in Fig. 6 veranschaulicht, ist mit dem Be-
zugszeichen 17 eine Lichtabtastvorrichtung bezeich-
net. Die Lichtabtastvorrichtung 17 arbeitet so, dass 
sie einen Laserstrahl auf die optische Disk D nieder-
schlagen lässt, einen reflektierten Laserstrahl auf-
nimmt, ein auf der optischen Disk D aufgezeichnetes 
Datensignal liest und dann das Datensignal zu der 
Decodierungsschaltung 15 überträgt. Ferner arbeitet 
die Lichtabtastvorrichtung 17 so, dass sie zu einer 
Servoschaltung 14 ein Fokus-Servofehlersignal und 
ein Nachlauf-Fehlersignal überträgt, die anhand des 
reflektierten Laserstrahls erzeugt werden.

[0039] Unter der Steuerung der Steuerungs-CPU 
10 arbeitet die Servoschaltung 14 so, dass das Fo-
kus-Servofehlersignal, ein Fokus-Servosignal und 
ein Spur- bzw. Nachlauf-Fehlersignal erzeugt wer-
den. Die zuletzt genannten beiden Signale entspre-
chen dem Nachlauf-Fehlersignal. Sodann werden 
diese Signale zu der Lichtabtastvorrichtung 17 über-
tragen. Die Servoschaltung 14 arbeitet außerdem so, 
dass sie ein Dreh-Servosignal für die optische Disk D 
abgibt. Der Motor 18 wird auf das Dreh-Servosignal 
hin gesteuert. Die verschlüsselten Daten, die in bzw. 
auf der ersten Aufzeichnungsschicht L1 aufgezeich-
net sind, und die Verschlüsselungs-Schlüsseldaten, 
die in bzw. auf der zweiten Aufzeichnungsschicht L2

aufgezeichnet sind, werden jeweils durch Ändern ei-
nes Fokus der Lichtabtastvorrichtung von der opti-
schen Platte D gelesen.

[0040] Andererseits arbeitet die Decodierungs-
schaltung 15 so, dass sie das von der Lichtabtastvor-
richtung 17 übertragene Datensignal decodiert und 
einen Fehler des betreffenden Datensignals korri-
giert.

[0041] Die Verschlüsselungs-Schlüsselinformation, 
die von der optischen Disk D gelesen und mittels der 
Decodierungsschaltung 15 decodiert worden ist, wird 
in einem Arbeitsspeicher RAM 12 gespeichert, der 
durch die Steuerungs-CPU 10 gesteuert wird. Die 
Steuerungs-CPU 10 arbeitet so, dass die von der op-
tischen Disk D gelesenen und mittels der Decodie-
rungsschaltung 15 decodierten verschlüsselten Da-
ten auf der Grundlage der in dem RAM-Speicher 12

gespeicherten Verschlüsselungs-Schlüsseldaten de-
codiert werden. Die von der Steuerungs-CPU 10 zu 
verwendenden Programmdaten sind in dem Pro-
gramm-Speicher ROM 13 gespeichert.

[0042] Die durch den obigen Prozess decodierten 
Original-Daten werden über eine Schnittstellenschal-
tung (I/F) 16 und einen Ausgangsanschluss 11 nach 
außen übertragen. Wenn demgegenüber Daten auf 
zwei Aufzeichnungsbereichen der optischen Disk D 
aufgezeichnet sind, wird folgende Operation ausge-
führt.

[0043] Die Lichtabtastvorrichtung 17 arbeitet so, 
dass sie die in den beiden Aufzeichnungsbereichen 
der optischen Disk D aufzeichneten Daten von jedem 
der betreffenden Aufzeichnungsbereiche liest. Die 
von jedem der betreffenden Bereiche gelesenen Da-
ten werden mittels der Decodierungsschaltung 15
decodiert und dann im Arbeitsspeicher RAM 12 ge-
speichert, der unter der Steuerung der Steue-
rungs-CPU 10 betrieben ist. Dies bedeutet, dass ein 
Teil der in bzw. auf der ersten Schicht L1 aufgezeich-
neten Daten in einer bestimmten Länge gelesen wird 
und dass die gelesenen Daten mittels der Decodie-
rungsschaltung 15 decodiert und in dem Arbeitsspei-
cher RAM 12 gespeichert werden. Durch Ändern des 
Fokus der Lichtabtastvorrichtung wird danach ein an-
derer Teil von Daten gelesen, die in bzw. auf der 
zweiten Schicht L2 in der bestimmten Länge aufge-
zeichnet sind, und die gelesenen Daten werden mit-
tels der Decodierungsschaltung 15 decodiert und 
dann in dem Arbeitsspeicher RAM 12 gespeichert. 
Die Steuerungs-CPU 10 arbeitet so, dass die in dem 
RAM-Speicher 12 gespeicherten Daten gelesen wer-
den, und die Steuerungs-CPU 10 setzt die betreffen-
den Daten zusammen. Die zusammengesetzten Da-
ten ergeben die Inhaltsdaten.

Patentansprüche

1.  Mehrschichtiger Aufzeichnungsträger zur Auf-
zeichnung von Daten, umfassend eine Vielzahl von 
Scheibenplattenschichten, wobei verschlüsselte In-
haltsdaten in bzw. auf einer ersten Scheibenplatten-
schicht des betreffenden Aufzeichnungsträgers auf-
gezeichnet sind und wobei zumindest ein Teil eines 
Schlüssels zur Decodierung der betreffenden ver-
schlüsselten Inhaltsdaten in bzw. auf einer zweiten 
Scheibenplattenschicht des betreffenden Aufzeich-
nungsträgers aufgezeichnet ist.

2.  Mehrschichtiger Aufzeichnungsträger nach 
Anspruch 1, wobei die erste Scheibenplattenschicht 
ferner eine Vielzahl von Datenbereichen aufweist.

3.  Mehrschichtiger Aufzeichnungsträger nach 
Anspruch 2, wobei die Daten in zumindest einem der 
genannten Datenbereiche der genannten ersten 
Scheibenplattenschicht unabhängig von Daten auf-
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zeichenbar sind, die in bzw. auf anderen der betref-
fenden Scheibenplattenschichten aufgezeichnet wer-
den bzw. sind.

4.  Mehrschichtiger Aufzeichnungsträger nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine In-
haltstabelle in bzw. auf die genannte erste Scheiben-
plattenschicht geschrieben ist und eine Aufzeich-
nungsstelle des zumindest einen Teiles eines Schlüs-
sels angibt.

5.  Verfahren zur Aufzeichnung von Daten in bzw. 
auf einem mehrschichtigen Aufzeichnungsträger, 
welcher eine Vielzahl von Scheibenplattenschichten 
aufweist, umfassend die Schritte. Aufzeichnen von 
verschlüsselten Inhaltsdaten in bzw. auf einer ersten 
Scheibenplattenschicht des genannten Aufzeich-
nungsträgers und Aufzeichnen zumindest eines Tei-
les eines Schlüssels zum Decodieren der betreffen-
den verschlüsselten Inhaltsdaten in bzw. auf einer 
zweiten Scheibenplattenschicht des genannten Auf-
zeichnungsträgers.

6.  Verfahren zur Aufzeichnung von Daten nach 
Anspruch 5, wobei die genannte erste Scheibenplat-
tenschicht ferner eine Vielzahl von Datenbereichen 
aufweist.

7.  Verfahren zur Aufzeichnung von Daten nach 
Anspruch 5 oder 6, wobei die genannten Aufzeich-
nungsschritte unabhängig voneinander ausgeführt 
werden.

8.  Verfahren zur Aufzeichnung von Daten nach 
einem der Ansprüche 5 bis 7, ferner umfassend den 
Schritt des Schreibens einer Inhaltstabelle in bzw. auf 
die genannte erste Scheibenplattenschicht, derart, 
dass eine Aufzeichnungsstelle des genannten zu-
mindest einen Teiles eines Schlüssels angegeben ist.

9.  Verfahren zur Wiedergewinnung von Daten 
von einem mehrschichtigen Aufzeichnungsträger, 
welcher eine Vielzahl von Scheibenplattenschichten 
enthält, umfassend die Schritte:  
Lesen von verschlüsselten Inhaltsdaten von einer 
ersten Scheibenplattenschicht des genannten Auf-
zeichnungsträgers, Lesen zumindest eines Teiles ei-
nes Schlüssels zum Decodieren der betreffenden 
verschlüsselten Inhaltsdaten von einer zweiten 
Scheibenplattenschicht des genannten Aufzeich-
nungsträgers,  
Wiederherstellen eines Schlüssels aus dem zumin-
dest einen Teil eines Schlüssels  
und Decodieren der verschlüsselten Inhaltsdaten un-
ter Verwendung des genannten Schlüssels.

10.  Verfahren zur Wiedergewinnung von Daten 
nach Anspruch 9, wobei die genannte erste Schei-
benplattenschicht ferner eine Vielzahl von Datenbe-
reichen aufweist.

11.  Verfahren zur Wiedergewinnung von Daten 
nach Anspruch 10, wobei Daten von zumindest ei-
nem der Datenbereiche der genannten ersten Schei-
benplattenschicht unabhängig von Daten lesbar sind, 
die von anderen Schichten der genannten Scheiben-
plattenschichten gelesen werden.

12.  Verfahren zur Wiedergewinnung von Daten 
nach einem der Ansprüche 9 bis 11, ferner umfas-
send den Schritt des Lesens einer Aufzeichnungs-
stelle des genannten zumindest einen Teiles eines 
Schlüssels aus einer Inhaltstabelle, die in bzw. auf 
die genannte erste Scheibenplattenschicht geschrie-
ben ist.

13.  Verfahren zur Wiedergewinnung von Daten 
nach einem der Ansprüche 9 bis 12, wobei der Schritt 
der Wiederherstellung des genannten Schlüssels fer-
ner die Schritte umfasst:  
Eingeben eines Restteiles des genannten Schlüssels 
von einer externen Eingabeeinheit, falls der zumin-
dest eine Teil eines Schlüssels lediglich partiell ist,  
und Kombinieren jeglichen Restteiles des genannten 
Schlüssels mit dem zumindest einen Teil eines 
Schlüssels zur Bildung des genannten Schlüssels.

14.  Vorrichtung zur Aufzeichnung von Daten in 
bzw. auf einem mehrschichtigen Aufzeichnungsträ-
ger, welcher eine Vielzahl von Scheibenplatten-
schichten enthält, umfassend:  
Einrichtungen zur Aufzeichnung von verschlüsselten 
Inhaltsdaten in bzw. auf einer ersten Scheibenplat-
tenschicht des genannten Aufzeichnungsträgers  
und Einrichtungen zur Aufzeichnung zumindest eines 
Teiles eines Schlüssels zum Decodieren der genann-
ten verschlüsselten Inhaltsdaten in bzw. auf einer 
zweiten Scheibenplattenschicht des genannten Auf-
zeichnungsträgers.

15.  Vorrichtung zur Aufzeichnung von Daten 
nach Anspruch 14, wobei die genannte erste Schei-
benplattenschicht ferner eine Vielzahl von Datenbe-
reichen aufweist.

16.  Vorrichtung zur Aufzeichnung von Daten 
nach Anspruch 15, wobei Daten in zumindest einem 
der genannten Datenbereiche der ersten Scheiben-
plattenschicht unabhängig von Daten aufzeichenbar 
sind, die in bzw. auf anderen der betreffenden Schei-
benplattenschichten aufgezeichnet sind.

17.  Vorrichtung zur Aufzeichnung von Daten 
nach einem der Ansprüche 14 bis 16, ferner umfas-
send Einrichtungen zum Schreiben einer Inhaltsta-
belle, die eine Aufzeichnungsstelle des zumindest ei-
nen Teiles eines Schlüssels angibt, in bzw. auf die ge-
nannte erste Scheibenplattenschicht.

18.  Vorrichtung zur Wiedergewinnung von Daten 
von einem mehrschichtigen Aufzeichnungsträger, 
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welcher eine Vielzahl von Scheibenplattenschichten 
aufweist, umfassend:  
Einrichtungen zum Lesen von verschlüsselten In-
haltsdaten von einer ersten Scheibenplattenschicht 
des genannten Aufzeichnungsträgers,  
Einrichtungen zum Lesen zumindest eines Teiles ei-
nes Schlüssels zum Decodieren der genannten ver-
schlüsselten Inhaltsdaten von einer zweiten Schei-
benplattenschicht des genannten Aufzeichnungsträ-
gers,  
Einrichtungen zum Wiederherstellen eines Schlüs-
sels aus dem genannten zumindest einen Teil eines 
Schlüssels  
und Einrichtungen zum Decodieren der genannten 
verschlüsselten Inhaltsdaten unter Heranziehung 
des genannten Schlüssels.

19.  Vorrichtung zur Wiedergewinnung von Daten 
nach Anspruch 18, wobei die genannte erste Schei-
benplattenschicht ferner eine Vielzahl von Datenbe-
reichen aufweist.

20.  Vorrichtung zur Wiedergewinnung von Daten 
nach Anspruch 19, wobei Daten aus zumindest ei-
nem der genannten Datenbereiche der ersten Schei-
benplattenschicht unabhängig von Daten lesbar sind, 
die von anderen Schichten der genannten Scheiben-
plattenschichten gelesen werden.

21.  Vorrichtung zur Wiedergewinnung von Daten 
nach einem der Ansprüche 18 bis 20, ferner umfas-
send Einrichtungen zum Lesen einer Aufzeichnungs-
stelle des genannten zumindest einen Teiles eines 
Schlüssels aus einer Inhaltstabelle, die in bzw. auf 
die erste Scheibenplattenschicht geschrieben ist.

22.  Vorrichtung zur Wiedergewinnung von Daten 
nach einem der Ansprüche 18 bis 21, wobei die ge-
nannten Einrichtungen zum Wiederherstellen des ge-
nannten Schlüssels ferner umfassen: Einrichtungen 
zur Eingabe eines Restteiles des genannten Schlüs-
sels von einer externen Eingabeeinheit, falls der ge-
nannte zumindest eine Teil eines Schlüssels lediglich 
partiell ist, und Einrichtungen zum Kombinieren jegli-
chen Restteiles des genannten Schlüssels mit dem 
genannten zumindest einen Teil des Schlüssels zur 
Bildung des genannten Schlüssels.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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